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Informationen zur Mitgliedschaft 
im CVJM Traunreut e.V. 

(vorläufige Version) 

 

Warum sollte ich Mitglied sein? 
Als Mitglied des Vereins unterstütze ich die Kinder- und Jugendarbeit mit dem Mitgliedsbeitrag. Des Weiteren sind 
wir mit mehr Mitgliedern berechtigt mehr Fördergelder zu beantragen und somit mehr Möglichkeiten in der Arbeit 
zu nutzen.  

Wer ein Mitglied des Vereins ist kann eine CVJM- Mitgliedskarte beantragen. Mit einer solchen Karte bekommt man 
in vielen CVJM Hotels und bei manchen Fortbildungen Vergünstigungen. 
In der aktiven Arbeit kann man natürlich auch sehr gerne als Nichtmitglied mitwirken! „Tätige Mitglieder“ (Siehe 
unten) können den Verein mit ihrer Stimmberechtigung richtungsweisend weiterentwickeln und die Christliche 
Jugendarbeit voranbringen.  

 

Wie werde ich Mitglied? 
Eingeschriebenes Mitglied kann grundsätzlich jeder werden, der mindestens neun Jahre alt ist. Es wird erwartet, 
dass die Vereinssatzung anerkannt und die Arbeit des CVJM Traunreut toleriert wird.  
Die Aufnahme als Eingeschriebenes Mitglied erfolgt durch den Vorstand.  

 

Welche Aufgaben habe ich als Mitglied? 
Die Mitgliederversammlungen sind nur beschlussfähig, wenn wenigstens ein Drittel der Tätigen Mitglieder 
anwesend sind. Daher ist erwünscht, dass alle Tätigen Mitglieder – außer sie haben einen driftigen Grund für ihre 
Abwesenheit - an der Jahreshauptversammlung teilnehmen. 

 

Was unterscheidet ein Mitglied von einem tätigen Mitglied? 
Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sich durch Wort und Leben zur Grundlage des Vereins 
bekennen und auch zur Mitarbeit bereit sind, sollen vom Vorstand zu Tätigen Mitgliedern ernannt werden.  
Die Berufung zum Tätigen Mitglied erfolgt durch den Vorstand.  
Allein die Tätigen Mitglieder haben die rechtliche Stellung von Vereinsmitgliedern im Sinne der §§ 32 folgende des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.  
Sie haben Sitz und Stimme in der Hauptversammlung. Jedes erschienene Tätige Mitglied hat eine Stimme. 
Vertretung durch Vollmacht ist nicht zulässig. Eingeschriebene Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste haben kein 
Stimmrecht.  
Der Rücktritt als Tätiges Mitglied kann durch schriftliche Erklärung an den Vorstand erfolgen.  
Die Ernennung und Berufung zum Tätigen Mitglied kann vom Vorstand zurückgezogen werden, wenn die dafür 
maßgebenden Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Gegen diese Entscheidung kann Einspruch erhoben 
werden, über den die Jahreshauptversammlung endgültig entscheidet.  
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Was muss ich über den Mitglieds-Beitrag wissen? 
Jedes Mitglied zahlt einen jeweils von der Jahreshauptversammlung beschlossenen jährlichen Beitrag. Bei 
Einwilligung wird dieser via SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. 
Die derzeitigen Beiträge:  
Familienbeitrag (Eltern + minderj. Kinder)  50€  
Einzelpersonen (ab 18 J.)    30€ 
Jugendliche (14 – 17 J.)    20€ 
Kinder (ab 9 – 14 J.)    10€  

 

Wie kann ich meine Mitgliedschaft beenden? 
Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch eine schriftliche, formlose Mitteilung an den Vorstand, mit Wirkung zum 
Ende eines Kalenderjahres.  

 

Kann der Verein meine Mitgliedschaft beenden? 
Ausgeschlossen werden durch Beschluss des Vorstandes Mitglieder, die grundlos mehr als zwei Jahre keinen 
Beitrag bezahlt haben, oder die Voraussetzung für Mitglieder nicht mehr erfüllen. Gegen diese Entscheidung kann 
Einspruch erhoben werden, über den die Jahreshauptversammlung endgültig entscheidet.  

 

 

Stand:     27. März 2023 

 

18.	Oktober	2017	
 

 

18.	Oktober	2017	
 

 

18.	Oktober	2017	
 


